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(54) Einrichtung und Verfahren zum Erheben von Nutzungsgebühren

(57) Es wird eine Einrichtung sowie ein Verfahren
zum Erheben von Nutzungsgebühren, insbesondere
zum Erheben von Straßenbenutzungsgebühren be-
schrieben. Es ist zunächst wenigstens eine benutzerbe-
zogenene und auf einer DSRC-Kommunikation einge-
richtete mobile Komponente (20) vorgesehen, die einen
Speicher aufweist, in dem zumindest temporär nut-
zungsbedingte und/oder nutzerbedingte Informationen
abgelegt oder ablegbar sind. Dies erfolgt über wenig-
stens eine Vorrichtung (30) zum Beschreiben des Spei-
chers und zum Ermitteln und Einziehen von aus den In-
formationen bestimmten Nutzungsgebühren. Nach dem
Einziehen der Nutzungsgebühren wir die benutzerbezo-
gene Komponente (20) freigeschaltet. Ein späteres und
zumindest stichprobenartiges Verifizieren der in der
Komponente (20) abgelegten Information erfolgt über
wenigstens eine von der/den benutzerbezogenen Kom-
ponente(n) separate Kontrolleinrichtung mit Sen-
de-(Empfangseinrichtung (40, 41), die mit der/den be-
nutzerbezogenen Komponente(n) (20) kommuniziert.
Die erfindungsgemäße Einrichtung kann auf für Strek-
kenmaut nicht speziell eingerichteten Straßen betrieben
werden und ist für jedermann nutzbar, ohne daß dieser
über entsprechende Zusatzgeräte verfügen müßte.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Einrich-
tung sowie ein Verfahren zum Erheben von Nutzungs-
gebühren. Derartige Einrichtungen und Verfahren wer-
den beispielsweise zur Erhebung von Straßenbenut-
zungsgebühren, auch Straßenmautgebühren genannt,
eingesetzt.
[0002] In den letzten Jahren mußte die Verkehrspoli-
tik zunehmend das Mobilitätsmanagement auf einer be-
grenzten, mit dem Verkehrswachstum nicht mehr Schritt
haltenden Infrastruktur übernehmen. Die Ziele der Po-
litik waren und sind damit immer mehr die Vermeidung,
Verlagerung und Vernetzung von Verkehr.
[0003] Zur Abrechnung von Gebühren für die Benut-
zung von Brücken oder Tunneln sind grenzstationsähn-
liche Abrechnungsstationen üblich, an denen durch
Personal oder Münzzahlungsautomaten die jeweilige
Gebühr erhoben wird. Zur Gebührenabrechnung von
Autobahnabschnitten wird in Frankreich und Italien ein
System benutzt, bei dem an der Anfahrstelle der Auto-
bahn und an der Übergangsstelle von einem gebühren-
freien zu einem gebührenpflichtigen Autobahnabschnitt
jeweils vom Fahrzeugführer ein Ticket gezogen wird,
auf dem die Einfahrstelle maschinell lesbar vermerkt ist.
An der Ausfahrstelle oder an der Übergangsstelle von
einem gebührenpflichtigen zu einem gebührenfreien
Autobahnabschnitt kann dann an Hand dieses Tickets
die benutzte Gesamtstrecke ermittelt und die jeweilige
Benutzungsgebühr berechnet und kassiert werden.
Dieses System gestattet zwar eine sichere Abrechnung,
setzt aber den Einsatz nicht nur erheblicher Investions-
mittel zur Schaffung der erforderlichen Infostruktur, ins-
besondere für den Bau von Abrechnungsstationen mit
Ticketautomaten, Schranken, Lichtanlagen und derglei-
chen voraus, sondern erfordert auch einen erheblichen
Personalaufwand für den Tag- und Nachtbetrieb der Ab-
rechnungsstationen. Hierzu kommt der große Nachteil,
daß der Verkehrsfluß insbesondere zu Verkehrsspitzen-
zeiten durch die Abrechnungstätigkeiten stark beein-
trächtigt wird.
[0004] Um diesen Aufwand nicht treiben zu müssen,
wird in der Schweiz und in Österreich seit mehreren Jah-
ren ein anderes System zur Eintreibung von Autobahn-
benutzungsgebühren angewendet. Dieses basiert auf
einer pauschalen Bezahlung für einen festgelegten Zeit-
raum. Gegen Entrichtung der Pauschalgebühr erhält
der Fahrzeugführer eine Vignette, die sichtbar im Fahr-
zeug anzubringen ist und die Berechtigung zum Befah-
ren der Autobahn nach außen erkennbar und somit kon-
trollierbar dokumentiert. Dieses System erfordert keine
wesentlichen Infrastrukturaufwendungen, da auf ohne-
hin vorhandene Einrichtungen beim Verkauf der Vignet-
ten, beispielsweise Postämter, Grenzstationen und der-
gleichen und der Kontrolle, beispielsweise Grenzüber-
gänge, Polizeistreifen und dergleichen, zurückgegriffen
werden kann. Damit ist aber keine Abrechnung möglich,
die dem tatsächlichen Umfang der Benutzung ent-

spricht, so daß das Verursacherprinzip bei der Kosten-
zurechnung nur unzureichend berücksichtigt wird.
[0005] Es bestand daher das Bedürfnis, Straßenbe-
nutzungsgebühren nutzungsabhängig erheben zu kön-
nen. Dies erforderte eine neue Qualität von Einrichtun-
gen zur Erhebung von Nutzungsgebühren (auch Road-
Pricing-Systeme (ERP-Systeme) genannt).
[0006] Electronic-Road-Pricing ist ein Verfahren, das
mit möglichst geringem Aufwand in erster Linie eine ver-
ursachergerechte Anlastung der Kosten ökonomischer
und ökologischer Folgen des Straßenverkehrs ermög-
licht. Neben streckenbezogenen Gebührenerhebungs-
modellen für interurbane Verbindungen befinden sich
zunehmend Zonenmodelle für Innenstädte und Verfah-
ren zur Vermeidung von Verkehrsstaus in der Einfüh-
rung. Politisch wird im Bereich des europäischen Stra-
ßenverkehrs Electronic-Road-Pricing als weiterer He-
bel zur Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen
und zur besseren Vernetzung der verschiedenen Ver-
kehrsträger angesehen. Durch den Einsatz von ERP-
Systemen soll beispielsweise eine verbesserte Qualität
und Nutzung der Infrastruktur, die Schonung der Um-
welt und eine Erhöhung der Verkehrssicherheit erreicht
werden.
[0007] Die bisher bekannten Electronic-Road-Pri-
cing-Systeme unterscheiden sich im wesentlichen
durch den Einsatz von drei unterschiedlichen techni-
schen Verfahren zur Lokalisierung des Verkehrsteilneh-
mers. Es gibt Verfahren zur optischen Erkennung mit
Bildauswertung, Systeme auf Basis von Kurzstrecken-
kommunikation (DSRC-Systeme (Dedicated Short-
Range Communication) genannt) sowie satellitenge-
stützte Lokalisierungsverfahren.
[0008] Bei optischen, bildverarbeitenden Systemen
werden die Nummernschilder aller Fahrzeuge, die eine
Mautstelle passieren, über Videokameras aufgezeich-
net und mittels computergestützter Mustererkennung
(OCR: Optical Charakter Recognition) ausgewertet.
Durch Anbindung an eine zentrale Fahrzeugdatenbank
kann die Rechnungsstellung an den Fahrzeughalter im
Nachhinein erfolgen. Die Bildaufzeichnung des Fahr-
zeugs dient gegebenenfalls als Beleg für die Mauterhe-
bung.
[0009] Derartige Systeme weisen jedoch eine Reihe
von Nachteilen auf. Zum einen sind sie konstruktiv auf-
wendig und damit sehr kostenintensiv. Insbesondere
kann es mit solchen Systemen auch zu Fehlern bei der
Fahrzeugerkennung kommen. So ist es beispielsweise
denkbar, daß die Nummernschilder der Fahrzeuge wit-
terungsbedingt, beispielsweise bei Nebel, Regen und
dergleichen, nur unzureichend erkannt werden. Ebenso
kann es zu Erkennungsfehlern bei dichtem Verkehr
kommen, wenn die Fahrzeuge nah aufeinander auffah-
ren. Insbesondere bei LKW kommt es nicht selten vor,
daß die Nummernschilder verschmutzt und schlecht
lesbar sind. In all den genannten Fällen kann es passie-
ren, daß die Nummernschilder über die optische Über-
wachungseinrichtung nicht korrekt erfaßt werden, was
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zu Fehlern bei der Erhebung von Mautgebühren sowie
bei der Ahndung potentieller "Schwarzfahrer" führen
kann.
[0010] Kurzstrecken-Kommunikations-Systeme (DS-
RC-Systeme) bestehen zum einen aus straßenseitigen
Kommunikationseinrichtungen an der Mautstelle, zum
anderen aus elektronischen Fahrzeuggeräten (bei-
spielsweise In-Vehicle-Units, On-Board-Units oder
Tags), die vorzugsweise an der Windschutzscheibe be-
festigt sind.
[0011] Diese Systeme arbeiten überwiegend im Mi-
krowellenbereich. Einige Lösungen nutzen hierzu auch
Infrarot-Kommunikation. Während der Passage einer
Mautstelle kommuniziert eine Sende-/Empfangsein-
richtung mit dem Fahrzeuggerät.
[0012] Bisherige DSRC-Systeme verwenden passive
Mikrowellen-Tags, die als Antwort auf eine Anfrage der
straßenseitigen Kommunikationseinrichtung eine Iden-
tifikation zurücksenden. Diese Kommunikation findet an
jeder einzelnen Fahrspur der bestehenden Mautstellen
statt, was als sogenannter "Single-Lane-Betrieb" be-
zeichnet wird. Da diese Systeme das Fahrzeug lediglich
identifizieren, erfolgt der Zahlungsvorgang durch Abbu-
chung von dem zentral geführten Konto des Autofah-
rers.
[0013] Aus diesem Grund kann die elektronische Be-
zahlung nur von Abonnenten in Anspruch genommen
werden. Ein weiterer Nachteil besteht darin, daß trotz
elektronischer Zahlweise der Verkehr verlangsamt und
durch bauliche Maßnahmen vereinzelt werden muß.
[0014] Um eine Einschränkung des freien Verkehrs-
flusses sowie eine Vereinzelung von Fahrspuren ver-
meiden zu können, sind bisher bekannte DSRC-Syste-
me weiterentwickelt worden. Bei diesen Systemen, die
auch als "Complex-DSRC-Systeme" bezeichnet wer-
den, sind die straßenseitigen Kommunikationseinrich-
tungen über der Fahrbahn, bevorzugt an Brücken, be-
festigt. Die Fahrzeuggeräte besitzen im Gegensatz zu
den passiven Tags einen eigenen Prozessor und kön-
nen damit komplexe, kryptisch gesicherte Protokolle mit
der Brücke austauschen. Sie benötigen eine eigene
Spannungsversorgung, entweder aus einer integrierten
Lithiumbatterie oder aus dem Bordnetz. Für das
Enforcement, das heißt die Überwachung auf Nicht-und
Falschzahler, können die Brücken zusätzlich mit Video-
kameras ausgerüstet werden. Im Zusammenspiel mit
den Kommunikationseinrichtungen wird die Beweissi-
cherung für ein Ahndungsverfahren durchgeführt.
[0015] Aus der DE 198 22 443 ist ein Verfahren zur
Erfassung von Straßenbenutzungsgebühren sowie ei-
ne dafür vorgesehene Erfassungsstelle beschrieben.
Bei diesem Verfahren wird ein Straßenabschnitt laufend
auf zu erfassende Fahrzeuge überwacht. Bei Erfassung
eines Fahrzeugs wird zunächst versucht, das Vorhan-
densein einer systemspezifischen Berechtigung festzu-
stellen. Weiterhin wird über optische Systeme das
Kennzeichen des Fahrzeugs durch Abtastung und Bild-
auswertung ermittelt, wenn keine Berechtigung zur Be-

nutzung des Straßenabschnitts festgestellt werden
kann. Bei fehlender Berechtigung werden anschließend
weitere Maßnahmen eingeleitet. Diese Maßnahmen be-
inhalten eine Abfrage in einer Datenbank, ob für das
Fahrzeug eine auf andere, nicht systemspezifische Art
erlangte Berechtigung vorliegt.
[0016] Die bisher beschriebenen Systeme werden im
wesentlichen von viel fahrenden Abonnenten genutzt.
Das bedeutet, daß diese Systeme jedoch nicht univer-
sell einsetzbar sind. Zum einen ist es für den Teilnehmer
an einem solchen System erforderlich, daß er zunächst
Abonnent wird. Damit sind die Systeme jedoch nicht für
solche Fahrzeuge zu verwenden, die eine mautpflichti-
ge Straße nur sporadisch oder gar nur einmal befahren.
Weiterhin ist es bei einigen der Systeme erforderlich,
entsprechende Zusatzgeräte im Fahrzeug zu installie-
ren. Dies ist insbesondere bei Fahrzeugen, die eine
mautpflichtige Straße nur sehr selten befahren, wenig
wirtschaftlich. Weiterhin sind in der Regel kosteninten-
sive und aufwendige Überwachungssysteme erforder-
lich.
[0017] Bei einer dritten Art von Electronic-Road-Pri-
cing-Systemen handelt es sich um satellitengestützte
Systeme. Im Hinblick auf das Mobilitätsmanagement
stellen satellitengestützte ERP-Systeme (beispielswei-
se GPS: Global Positioning System) mit mobiler Kom-
munikationseinrichtung einen vollständigen neuen Lö-
sungsansatz dar.
[0018] Den gesamten Gebührenerhebungsvorgang,
bestehend aus Lokalisierung, Kommunikation und Zah-
lungsabwicklung, kann das Fahrzeuggerät autark
durchführen. Das Fahrzeuggerät besitzt dazu neben
dem GPS-Empfänger einen digitalen Speicher, der die
geographische Beschreibung des mautpflichtigen Ver-
kehrsraums und die gültigen Tarife enthält. Weiterhin
können Chipkartenleser sowie Einrichtungen für Mobil-
und Kurzstreckenkommunikation (beispielsweise GSM
und/oder DSRC) vorgesehen sein.
[0019] Das Befahren einer gebührenpflichtigen Strek-
ke oder Zone wird fahrzeugintern über GPS registriert,
der fällige Betrag der Nutzungsgebühr ermittelt und di-
rekt von einer Chipkarte abgebucht oder über eine Kom-
munikationseinrichtung (beispielsweise SMS: Short
Message Service) auf einem zentralen Mautkonto ver-
rechnet.
[0020] Eine satellitengestützte Einrichtung zur Identi-
fizierung von Wegstrecken ist beispielsweise in dem
deutschen Patent DE 43 10 099 beschrieben.
[0021] Obwohl satellitengestützte ERP-Systeme sehr
vorteilhaft sind, weisen sie jedoch den Nachteil auf, daß
entsprechende Zusatzgeräte, die in der Regel nicht bil-
lig sind, im Fahrzeug installiert sein müssen. Dies ren-
tiert sich jedoch nur für solche Fahrzeuge, die sehr häu-
fig eine mautpflichtige Straße befahren. Für Fahrzeuge,
die nur selten oder gar nur einmal der Erhebung von
Straßenmautgebühren unterliegen, ist die Anschaffung
derartiger Zusatzgeräte in der Regel nicht rentabel.
[0022] Aus den aus dem Stand der Technik bekann-
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ten Lösungen ergibt sich somit das Bedürfnis, Einrich-
tungen zum Erheben von Nutzungsgebühren zur schaf-
fen, die zum einen auf dem öffentlichen, nicht für Maut
eingerichteten Straßennetz betrieben werden können.
Sie müssen weiterhin für jedermann nutzbar sein, dür-
fen keine verkehrsflußbehindernden Mautstellen erfor-
dern und müssen langfristig integraler Bestandteil einer
vernetzten Verkehrstelematik werden können.
[0023] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die
Aufgabe zugrunde, eine Einrichtung sowie ein Verfah-
ren zum Erheben von Nutzungsgebühren bereitzustel-
len, bei der/dem die im Hinblick auf den Stand der Tech-
nik genannten Nachteile vermieden werden. Insbeson-
dere sollen auf einfache und kostengünstige Weise Nut-
zungsgebühren erhoben werden können, ohne daß der
Benutzer spezielle Zusatzgeräte mit sich führen muß.
[0024] Diese Aufgabe wird gelöst durch die Einrich-
tung zum Erheben von Nutzungsgebühren gemäß Pa-
tentanspruch 1 sowie das Verfahren zum Erheben von
Nutzungsgebühren gemäß Patentanspruch 12. Weitere
vorteilhafte Merkmale, Aspekte und Details der Erfin-
dung ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen,
der Beschreibung und den Zeichnungen. Vorteile und
Merkmale, die im Zusammenhang mit der Einrichtung
beschrieben sind, gelten ebenso für das Verfahren und
umgekehrt.
[0025] Gemäß dem ersten Aspekt der Erfindung wird
eine Einrichtung zum Erheben von Nutzungsgebühren
bereitgestellt, mit wenigstens einer benutzerbezogenen
und auf eine DSRC-Kommunikation eingerichteten mo-
bilen Komponente, die einen Speicher aufweist, in dem
zumindest temporär nutzungsbedingte und/oder nut-
zerbedingter Informationen abgelegt oder ablegbar
sind, wenigstens einer von der benutzerbezogenen
Komponente separaten Vorrichtung zum Beschreiben
des Speichers mit nutzungsbedingten und/oder nutzer-
bedingten Informationen und zum Ermitteln und Einzie-
hen von aus den nutzungsbedingten und/oder nutzer-
bedingten Informationen bestimmten Nutzungsgebüh-
ren und mit wenigsten einer von der/dem benutzerbe-
zogenen Komponente(n) separaten Sende-/Empfangs-
einrichtung zum Kommunizieren mit der/den benutzer-
bezogenen Komponente(n) und zur Verifizierung der im
Speicher abgelegten nutzungsbedingten und/oder nut-
zerbedingten Informationen.
[0026] Durch die erfindungsgemäße Einrichtung wird
es möglich, die im Hinblick auf den Stand der Technik
beschriebenen Nachteile zu vermeiden. Die erfindungs-
gemäße Einrichtung weist drei Grundkomponenten auf,
nämlich wenigstens eine benutzerbezogene, mobile
Komponente, wenigstens eine von der benutzerbezo-
genen Komponente separate Vorrichtung zum Be-
schreiben des Speichers und zum Ermitteln und Einzie-
hen der Nutzungsgebühren sowie wenigstens eine von
der benutzerbezogenen Komponente separate Sende-/
Empfangseinrichtung.
[0027] Die benutzerbezogene, mobile Komponente
weist einen Speicher auf, in dem verschiedene Informa-

tionen abgelegt oder ablegbar sind. In diesem Speicher
werden zumindest temporär solche Informationen ab-
gelegt, die als Beleg für eine Vorausbezahlung der Maut
für die Benutzungshandlung relevant sind. Beispiele
hierfür werden im weiteren Verlauf der Beschreibung
näher erläutert. Die benutzerbezogene Komponente
enthält somit alle erforderlichen Informationen über Art
und Umfang der stattfindenden Nutzung sowie über die
Höhe der dafür zu entrichtenden (genauer gesagt: ent-
richteten) Nutzungsgebühren. Je nach Anwendungsge-
biet können diese Informationen unterschiedlicher Na-
tur sein. "Benutzerbezogen" im Lichte der vorliegenden
Erfindung bedeutet, daß die Komponente vom Benutzer
der Einrichtung mitgeführt wird. Die im Speicher der
Komponente gespeicherten Informationen können auf
Verlangen zur Verfügung gestellt werden. Hierzu ist die
mobile Komponente auf eine DSRC-Kommunikation
eingerichtet.
[0028] Bei der benutzerbezogenen, mobilen Kompo-
nente handelt es sich um eine Art elektronischer Quit-
tung, deren Inhalt auf drahtlosem Wege abfragbar ist.
Diese elektronische Quittung wird von der Vorrichtung
zum Beschreiben des Speichers, die nachfolgend näher
erläutert wird, ausgestellt.
[0029] Die im Speicher der benutzerbezogenen Kom-
ponente abgelegten Informationen beziehen sich vor-
zugsweise lediglich auf die Nutzung an sich und bein-
halten keinerlei persönliche Informationen über den
Nutzer, sind also nicht personalisiert. Dies ist insbeson-
dere im Hinblick auf den Datenschutz von erheblichem
Vorteil. Darin unterscheidet sich die erfindungsgemäße
Einrichtung wesentlich von vielen aus dem Stand der
Technik bekannten Lösungen.
[0030] Bei der zweiten Grundkomponente der erfin-
dungsgemäßen Einrichtung handelt es sich um die von
der benutzerbezogenen Komponente separate Vorrich-
tung zum Beschreiben des Speichers und zum Ermitteln
und Einziehen der Nutzungsgebühren.
[0031] Diese beispielsweise mit einem Fahrkarten-
verkaufsautomaten vergleichbare Vorrichtung dient zu-
nächst dazu, alle nutzungs- und/oder nutzerspezifi-
schen Informationen, die im Rahmen der Nutzung ge-
wünscht und/oder erforderlich sind, in den Speicher der
benutzerbezogenen, mobilen Komponente hineinzu-
schreiben. Auf Grund dieser Daten wird in der Vorrich-
tung eine entsprechende Nutzungsgebühr ermittelt.
Diese Nutzungsgebühr wird gleichzeitig eingezogen, d.
h. vom Benutzer im Voraus bezahlt, wodurch die benut-
zerbezogene, mobile Komponente ihre Gültigkeit er-
langt. Mittels der Vorrichtung wird somit erreicht, daß im
Speicher der benutzerbezogenen Komponente neben
den Nutzungs- und/oder nutzerspezifischen Informatio-
nen auch Informationen darüber vorliegen, ob und in
welcher Höhe Nutzungsgebühren entrichtet worden
sind. Der Benutzer erhält hierdurch also gleichsam eine
gültige (bezahlte und noch nicht durch Benutzung ent-
wertete) Eintrittskarte oder Fahrkarte z.B. für ein maut-
pflichtiges Wegstreckennetz oder Verkehrsgebiet.
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[0032] Die Vorrichtung ist separat zur benutzerbezo-
genen Komponente ausgebildet, so daß diese vom Be-
nutzer nicht mitgeführt werden muss, und steht zumin-
dest in wesentlichen Teilen in der Verfügung der mit der
Einziehung der Nutzungsgebühren beauftragten Orga-
nisation. Dadurch wird die Erhebung von Nutzungsge-
bühren weiter vereinfacht, da der Nutzer keinerlei Zu-
satzgeräte mit sich führen muß. Für ihn ist es völlig aus-
reichend, sich eine benutzerbezogene, mobile Kompo-
nente zu besorgen, die dann in der Vorrichtung zum Be-
schreiben des Speichers mit den z.B. für eine vorgese-
hene Straßenbenutzung relevanten Informationen be-
schrieben wird. Indem der Nutzer an der Vorrichtung
ebenfalls die errechnete Nutzungsgebühr bezahlt, er-
hält er eine gültige, benutzerbezogene, mobile Kompo-
nente, die er als elektronische Quittung in entsprechen-
der Weise wie eine Eintritts- oder Fahrkarte einsetzen
kann. Derartige Quittungen lagen bisher in Form von
Papierbelegen vor. Derartige Papierbelege sind gemäß
der vorliegenden Erfindung somit nicht mehr erforder-
lich, können je nach Bedarf und Anwendungsfall jedoch
zusätzlich zu der benutzerbezogenen, mobilen Kompo-
nente mit ausgegeben werden.
[0033] Beim dritten Grundelement der erfindungsge-
mäßen Einrichtung, das ebenfalls in der Verfügung der
mit der Einziehung der Nutzungsgebühren beauftragten
Organisation steht, handelt es sich um eine von der be-
nutzerbezogenen Komponente separate Kontrollein-
richtung mit einer Sende-/ Empfangseinrichtung. Diese
Sende/Empfangseinrichtung hat die Aufgabe, mit der
benutzerbezogenen, mobilen Komponente zu kommu-
nizieren und die im Speicher abgelegten nutzungsbe-
dingten und/oder nutzerbedingten Informationen zu ve-
rifizieren.
[0034] Durch die Sende-/Empfangseinrichtung ist es
nämlich möglich, den Speicher der benutzerbezogenen
Komponente auf drahtlosem Wege auszulesen und die
darin gespeicherten Informationen beispielsweise an-
hand zusätzlicher von der Kontrolleinrichtung selbst er-
mittelter Daten (z.B. Fahrzeugklasse) auf Plausibilität
zu überprüfen. Wenn die ausgelesenen Informationen
gültig sind, ist der Nutzer zu der jeweiligen Nutzung be-
rechtigt und keine weiteren Maßnahmen werden ergrif-
fen. Wenn bei der Überprüfung jedoch herauskommt,
daß eine unrechtmäßige Nutzung vorliegt, können ent-
sprechende Ahndungsschritte unternommen werden.
Dies wird im weiteren Verlauf der Beschreibung an
Hand von Beispielen näher erläutert.
[0035] Die erfindungsgemäße Einrichtung kann auf
unterschiedlichste Art und Weise eingesetzt werden. So
ist ein Einsatz überall dort möglich, wo bestimmte Nut-
zungsgebühren erhoben und eine rechtmäßige Nut-
zung überprüfbar sein soll. Vorteilhaft kann die erfin-
dungsgemäße Einrichtung jedoch zum Erheben von
Straßenbenutzungsgebühren, insbesondere zum Erhe-
ben von streckenbezogenen Straßenbenutzungsge-
bühren eingesetzt werden. Nachfolgend wird die Erfin-
dung deshalb an Hand einer derart ausgestalteten Ein-

richtung beschrieben, ohne daß die Erfindung jedoch
auf dieses konkrete Beispiel beschränkt wäre.
[0036] Insbesondere bei der Erhebung von Straßen-
benutzungsgebühren weist die erfindungsgemäße Ein-
richtung eine Reihe von Vorteilen auf. So ist es bei-
spielsweise möglich, daß die Einrichtung auf dem öf-
fentlichen, nicht speziell für die Maut eingerichteten
Straßennetz betrieben wird. Sie ist weiterhin für jeder-
mann nutzbar und erfordert keine verkehrsflußbehin-
dernden Mautstellen. Die Einrichtung eignet sich des-
halb besonders gut zur Erhebung von streckenbezoge-
nen Straßenbenutzungsgebühren.
[0037] Dazu wird zunächst außerhalb des Fahrzeugs,
ohne daß besondere Geräte im Fahrzeug erforderlich
sind, eine benutzerbezogene, mobile Komponente aus-
gestellt, in der alle relevanten Informationen über eine
vorgesehene Benutzung abgelegt sind. Dies geschieht
über die zur benutzerbezogenen Komponente separate
Vorrichtung zum Beschreiben des Speichers. Gleichzei-
tig werden in dieser Vorrichtung auch die erforderlichen
Nutzungsgebühren ermittelt und eingezogen, d.h. vom
Benutzer bezahlt oder beispielsweise seinem Kreditkar-
tenkonto belastet. Die auf diese Weise beschriebene
benutzerbezogene, mobile Komponente wird als eine
Art elektronische Quittung wie eine Fahrkarte vom Fahr-
zeugführer mitgeführt, um im fließenden Verkehr bei
Kontrollen den Nachweis über eine Nutzungsberechti-
gung führen zu können.
[0038] Dazu ist die von der benutzerbezogenen Kom-
ponente separate Kontrolleinrichtung mit Sende-/Emp-
fangseinrichtung vorgesehen, die beispielsweise in eine
Enforcement-Station (beispielsweise einen Polizeiwa-
gen) integriert ist. Die Sende-/Empfangseinrichtung
kommuniziert mit der benutzerbezogenen Komponen-
te. Wenn diese nicht antwortet oder aber nur unzurei-
chende Informationen übermittelt werden, können ent-
sprechende Ahndungsschritte vorgenommen werden,
beispielsweise indem das Fahrzeug aus dem fließen-
den Verkehr ausgeschleust und manuell überprüft wird.
Durch diese Art der elektronischen Überwachung wird
der fließende Verkehr nicht beeinträchtigt. Fahrzeuge
werden nur dann näher überprüft, wenn dies auf Grund
der Kommunikation zwischen der benutzerbezogenen,
mobilen Komponente und der Sende-/Empfangsein-
richtung erforderlich wird.
[0039] Die erfindungsgemäße Einrichtung ist nicht
auf eine bestimmte Anzahl benutzerbezogener Kompo-
nenten und/oder Vorrichtungen zum Beschreiben des
Speichers sowie zum Ermitteln und Einziehen der Nut-
zungsgebühren und/oder Sende-/Empfangseinrichtun-
gen beschränkt. Die jeweilige Anzahl der Elemente er-
gibt sich je nach Bedarf und Anwendungsfall. So ist es
beispielsweise denkbar, daß eine Vielzahl von Vorrich-
tungen entlang mautpflichtiger Straßen installiert sind,
beispielsweise an dafür besonders geeigneten Orten,
wie Grenzübergängen, Raststätten, Autobahnmeiste-
reien und dergleichen. Entlang der mautpflichtigen Stra-
ße können ebenfalls in bestimmten Abständen stationä-
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re Kontrolleinrichtungen mit Sende-/Empfangseinrich-
tungen vorgesehen sein. Alternativ oder in Kombination
dazu können auch mobile Kontrolleinrichtungen mit
Sende-/Empfangseinrichtungen vorgesehen sein, die
beispielsweise in entsprechenden Enforcement-Fahr-
zeugen, wie Polizeiwagen und dergleichen, installiert
sind. Insbesondere die letztgenannte Möglichkeit ist be-
sonders vorteilhaft, da sie wenig kostenintensiv ist und
entsprechende stationäre Sende-/Empfangseinrichtun-
gen nicht zusätzlich gebaut werden müssen. Die Anzahl
der benutzerbezogenen, mobilen Komponenten ergibt
sich nach der Anzahl der zu erwartenden Nutzungen so-
wie nach der Art der Nutzung. Da die Komponenten kon-
struktiv wenig aufwendig sind, sind sie sehr kostengün-
stig herstellbar.
[0040] Vorteilhaft kann die benutzerbezogene Kom-
ponente zum Speichern von nutzungszeitbezogenen
Informationen ausgebildet sein. Bei einer solchen Aus-
gestaltung wird über die Vorrichtung zum Beschreiben
des Speichers zunächst ein Zeitguthaben im Speicher
der benutzerbezogenen, mobilen Komponente abge-
legt. Für dieses Zeitguthaben wird in der Vorrichtung
nach einem vorgegebenen Tarif eine entsprechende
Nutzungsgebühr ermittelt und eingezogen. Die benut-
zerbezogene, mobile Komponente ist somit solange
gültig, bis das gespeicherte Zeitguthaben aufgebraucht,
d.h. abgelaufen ist. Wenn die Einrichtung zum Erheben
von Straßenbenutzungsgebühren eingesetzt wird, wird
dieses Zeitguthaben in der Regel um eine bestimmte
Zeitreserve ergänzt, um eventuell auftretende Notfälle,
Staus und dergleichen pauschal berücksichtigen zu
können.
[0041] Ebenso ist es möglich, daß die benutzerbezo-
gene Komponente zum Speichern von streckenbezoge-
nen Informationen ausgebildet ist. Es ist beispielsweise
denkbar, daß eine Benutzungsberechtigung nur für eine
bestimmte Strecke erworben werden soll. Die Benut-
zungsberechtigung für diese Strecke wird dann im Spei-
cher der benutzerbezogenen, mobilen Komponente ab-
gelegt, etwa in Form entsprechender GPS-Daten. Wenn
nun die Sende-/Empfangseinrichtung der Kontrollein-
richtung mit der benutzerbezogenen, mobilen Kompo-
nente kommuniziert, können diese Daten abgefragt und
mit entsprechenden Referenzdaten in der Sende-/Emp-
fangseinrichtung verglichen werden. Liegt eine Über-
einstimmung vor, ist die Nutzung gültig. Sofern die Da-
ten voneinander abweichen, ist von einer unzulässigen
Nutzung auszugehen, so daß das Fahrzeug aus dem
fließenden Verkehr ausgeschleust und gesondert über-
prüft werden kann.
[0042] In weiterer Ausgestaltung kann die benutzer-
bezogene Komponente zum Speichern von benutzer-
spezifischen Informationen ausgebildet sein. Vorzugs-
weise kann die benutzerbezogene Komponente hierbei
zum Speichern von fahrzeugspezifischen Informatio-
nen ausgebildet sein. So ist es beispielsweise denkbar,
daß Straßenbenutzungsgebühren für unterschiedliche
Fahrzeugtypen unterschiedlich hoch ausfallen. Bei-

spielsweise ist eine Staffelung der Nutzungsgebühren
nach Gewicht, Art der Ladung usw. denkbar. Diese In-
formationen können in der benutzerbezogenen, mobi-
len Komponente abgelegt sein. Wenn nun die Sende-/
Empfangseinrichtung der Kontrolleinrichtung mit der
benutzerbezogenen, mobilen Komponente kommuni-
ziert, können diese Daten ausgelesen und überprüft
werden. Bei einem offenkundigen Mißverhältnis zwi-
schen ausgelesenen Daten und der sich tatsächlich dar-
stellenden Situation (beispielsweise visuelle Überprü-
fung) kann das Fahrzeug aus dem fließenden Verkehr
ausgesondert und überprüft werden.
[0043] Die vorstehend beschriebenen Informationsty-
pen stellen lediglich nicht ausschließliche Beispiele dar,
so daß die Erfindung nicht auf die genannten Informa-
tionstypen beschränkt ist. Die unterschiedlichen Infor-
mationstypen können jeweils einzeln oder aber in belie-
biger Kombination im Speicher der benutzerbezoge-
nen, mobilen Komponente abgelegt sein.
[0044] Vorzugsweise weist die benutzerbezogene
Komponente einen flüchtigen Speicher auf. Dies bringt
eine Reihe von Vorteilen mit sich. Zum einen kann die
benutzerbezogene Komponente auf diese Weise wie-
der verwertet werden. Zum anderen ist eine sehr einfa-
che Überprüfung der benutzerbezogenen, mobilen
Komponente über die Sende/Empfangseinrichtung der
Kontrolleinrichtung möglich. So kann die Gültigkeit einer
Nutzung beispielsweise darüber ermittelt werden, ob
der Speicher der benutzerbezogenen Komponente be-
schrieben ist oder nicht. Hier reicht es aus, wenn im
Speicher etwa ein entsprechendes Kennwort abgelegt
wird. Wenn die Sende-/Empfangseinrichtung mit der
benutzerbezogenen Komponente kommuniziert, wird
beispielsweise deren Speicher ausgelesen. Wenn sich
im Speicher entsprechende Informationen befinden, be-
deutet dies, daß eine gültige Nutzung vorliegt. Die Ver-
wendung eines flüchtigen Speichers ist daher beson-
ders dann vorteilhaft, wenn die benutzerbezogene
Komponente zum Speichern von nutzungszeitbezoge-
nen Informationen ausgebildet ist. Solange die Nut-
zungszeit noch nicht abgelaufen ist, lassen sich ent-
sprechende Informationen aus dem Speicher auslesen.
[0045] Um einen solchen flüchtigen Speicher zu rea-
lisieren, kann der flüchtige Speicher beispielsweise eine
temporäre Spannungsversorgung aufweisen.
[0046] Dies soll an Hand eines nicht beschränkenden
Beispiels erläutert werden. Vorzugsweise kann die tem-
poräre Spannungsversorgung in Form eines oder meh-
rerer Kondensator(en) realisiert sein. Der wenigstens
eine Kondensator ist über eine bestimmte Zeitlänge mit
einer Mindestladung geladen, entlädt sich jedoch mit
der Zeit. Wenn die Kondensatorladung eine Untergren-
ze erreicht hat, bricht die temporäre Spannungsversor-
gung zusammen, so daß der flüchtige Speicher ge-
löscht wird.
[0047] In einer solchen Einrichtung kann über die Vor-
richtung zum Beschreiben des Speichers mit nutzungs-
bedingten und/oder nutzerbedingten Informationen,
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beispielsweise eine entsprechende Information, etwa in
Form eines bestimmten Kennworts oder dergleichen, in
den Speicher eingeschrieben werden. Gleichzeitig wird
über die Vorrichtung nach einem vorgegebenen Tarif ei-
ne entsprechend zu zahlende Nutzungsgebühr ermittelt
und eingezogen. Nach erfolgter Einziehung der Nut-
zungsgebühren wird der wenigstens eine Kondensator
so weit geladen, daß er sich innerhalb eines der Nut-
zungsgebühr entsprechenden Zeitraums entladen
kann. Wenn während des Nutzungszeitraums die Kon-
trolleinrichtung mit Sende/Empfangseinrichtung mit der
benutzerbezogenen Komponente kommuniziert, kann
die im Speicher temporär abgelegene Information, bei-
spielsweise das entsprechende Kennwort, ausgelesen
werden. Solange ein Auslesen der Information möglich
ist, liegt eine Nutzungsberechtigung vor. Wenn die der
Nutzungsgebühr entsprechende Zeit abgelaufen ist, hat
sich der wenigstens eine Kondensator derart weit ent-
laden, daß die temporäre Spannungsversorgung zu-
sammenbricht. Der flüchtige Speicher wird somit ge-
löscht. Wenn danach die Sende-/Empfangseinrichtung
mit der benutzerbezogenen Komponente kommuni-
ziert, ist die Information aus dem flüchtigen Speicher ge-
löscht, so daß die Sende-/Empfangseinrichtung von der
benutzerbezogenen Komponente keine Antwort erhält.
In diesem Fall ist davon auszugehen, daß eine unzuläs-
sige Nutzung vorliegt, so daß das entsprechende Fahr-
zeug aus dem fließenden Verkehr ausgesondert und
entsprechend manuell überprüft werden kann.
[0048] Vorzugsweise kann die wenigstens eine Kapa-
zität als Ultra-Kondensator ausgebildet sein. Derartige
Kondensatoren, die an sich aus dem Stand der Technik
bekannt sind, verfügen neben einer hohen Kapazität
auch über eine hohe Leistungsdichte. Sie sind somit ge-
eignet, innerhalb kurzer Zeiten vergleichsweise hohe
Energien speichern zu können. Ultra-Kondensatoren
werden häufig auch als Superkondensatoren oder Dop-
pelschichtkondensatoren bezeichnet und erlauben eine
weitgehende Miniaturisierung bei ausreichender Ener-
giespeicherung.
[0049] Vorteilhaft kann die benutzerbezogene Kom-
ponente als Speicherkarte, Chip oder Tag ausgebildet
sein. Natürlich sind auch andere Ausgestaltungsvarian-
ten denkbar, so daß die Erfindung nicht auf die beschrie-
benen Beispiele beschränkt ist.
[0050] In weiterer Ausgestaltung kann die Vorrichtung
zum Beschreiben des Speichers und zum Ermitteln und
Einziehen der Nutzungsgebühren als Terminalautomat
ausgebildet sein. Unter einem Terminalautomaten wird
im Lichte der vorliegenden Beschreibung eine Einrich-
tung verstanden, in der vom Benutzer der Einrichtung
Informationen zu der von ihm beabsichtigten Nutzung
eingegeben werden können, die anschließend im Spei-
cher der benutzerbezogenen, mobilen Komponente ab-
gelegt werden. Dazu ist es erforderlich, daß die benut-
zerbezogene Komponente entweder in den Terminalau-
tomaten eingebracht wird oder aber über eine entspre-
chende Schnittstelle mit diesem verbunden ist. Weiter-

hin muß der Terminalautomat dazu geeignet sein, die
anhand der vom Benutzer eingegebenen Nutzungsin-
formationen zu erhebende Nutzungsgebühr nach dem
Tarif zu ermitteln und auch entsprechend einzuziehen.
Beispielsweise kann ein solcher Terminalautomat in
Form eines Münzautomaten vorliegen, wie er beispiels-
weise aus dem Bereich von Fahrscheinautomaten und
dergleichen bekannt ist.
[0051] In anderer Ausgestaltung kann die Vorrichtung
zum Beschreiben des Speichers und zum Ermitteln und
Einziehen der Nutzungsgebühren eine zentrale Rech-
nereinheit aufweisen, die vorzugsweise drahtlos mit ei-
nem Zwischenelement kommuniziert, das mit der be-
nutzerbezogenen Komponente über eine Schnittstelle
zumindest zeitweilig verbunden ist.
[0052] Das Zwischenelement kann beispielsweise,
jedoch nicht ausschließlich, als Mobiltelefon, mobiler
Rechner oder dergleichen ausgebildet sein und kann
daher vom Benutzer mitgeführt werden.
[0053] Eine derartige Ausgestaltung der Einrichtung
weist eine Reihe von Vorteilen auf. Wenn die Vorrich-
tung in Form eines Terminalautomaten ausgebildet ist,
bedeutet dies, daß in der Regel eine Anzahl von Termi-
nalautomaten erforderlich ist, insbesondere wenn die
Einrichtung zur Erhebung von streckenbezogenen Stra-
ßengebühren eingesetzt wird. Bei der Lösung mit der
zentralen Rechnereinheit ist nur eine einzige zentrale
Rechnereinheit erforderlich, die an einem beliebigen Ort
plaziert sein kann. Über entsprechende Zwischenele-
mente, beispielsweise Mobiltelefone oder mobile Rech-
ner, die mittlerweile sehr weit verbreitet sind, kann mit
dieser zentralen Rechnereinheit kommuniziert werden.
Über eine entsprechende Schnittstelle ist die benutzer-
bezogene Komponente zumindest zeitweilig mit dem
Zwischenelement verbunden, so daß eine direkte Kom-
munikationslinie zwischen der zentralen Rechnerein-
heit und der benutzerbezogenen Komponente herge-
stellt wird. Die nutzungs- und/oder nutzerbedingten In-
formationen werden von der zentralen Rechnereinheit
in den Speicher der benutzerbezogenen Komponente
überspielt. Gleichzeitig werden die anfallenden Nut-
zungsgebühren ermittelt und online eingezogen, bei-
spielsweise mittels Lastschriftverfahren, Kreditkarten-
abbuchung oder dergleichen.
[0054] Die Schnittstelle zwischen der benutzerbezo-
genen Komponente und dem jeweiligen Zwischenele-
ment kann beispielsweise in Form einer Kabelverbin-
dung (etwa eine RS232-Verbindung, die sehr kosten-
günstig ist), einer Funkverbindung, einer Infrarotverbin-
dung oder dergleichen realisiert werden.
[0055] Vorzugsweise kann die Kontrolleinrichtung mit
Sende-/Empfangseinrichtung als mobile Einrichtung
ausgebildet sein.
[0056] Es ist auch denkbar, daß die Sende-/Emp-
fangseinrichtung als stationäre Einrichtung ausgebildet
ist.
[0057] Natürlich sind auch Kombinationen aus mobi-
len und stationären Einrichtungen möglich.
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[0058] Gemäß einem zweiten Aspekt der Erfindung
wird ein Verfahren zum Erheben von Nutzungsgebüh-
ren, insbesondere unter Verwendung einer wie vorste-
hend beschriebenen erfindungsgemäßen Einrichtung
bereitgestellt, das folgende Schritte aufweist:

a) in wenigstens einer Vorrichtung zum Beschrei-
ben eines Speichers wenigstens einer benutzerbe-
zogenen, mobilen Komponente zumindest tempo-
räres Ablegen von nutzungsbedingten und/oder
nutzerbedingten Informationen im Speicher und Er-
mitteln und Einziehen von aus den Informationen
bestimmten Nutzungsgebühren;
b) nach dem Einziehen der Nutzungsgebühren
Freischalten der benutzerbezogenen Komponente;
c) späteres und zumindest stichprobenartiges Veri-
fizieren der im Speicher abgelegten Informationen
über wenigstens eine von der/den benutzerbezoge-
nen Komponente(n) separaten Kontrolleinrichtung
mit Sende-/Empfangseinrichtung, die mit der/den
benutzerbezogenen Komponente(n) kommuniziert.

[0059] Durch das erfindungsgemäße Verfahren wird
es auf einfache und kostengünstige Weise möglich,
Nutzungsgebühren zu erheben, ohne daß dafür vom
Nutzer des Systems besondere, kostenintensive Zu-
satzgeräte mitgeführt werden müßten. Zu den Vorteilen,
Wirkungen, Effekten sowie der Funktionsweise des er-
findungsgemäßen Verfahrens wird ebenfalls auf die vor-
stehenden Ausführungen zur erfindungsgemäßen Ein-
richtung vollinhaltlich Bezug genommen und hiermit
verwiesen.
[0060] Vorteilhaft können über die Vorrichtung zum
Beschreiben des Speichers nutzungszeitbezogene In-
formationen im Speicher abgelegt werden.
[0061] In weiterer Ausgestaltung können über die
Vorrichtung zum Beschreiben des Speichers strecken-
bezogene Informationen im Speicher abgelegt werden.
[0062] Ebenso ist es möglich, daß über die Vorrich-
tung zum Beschreiben des Speichers benutzerbezoge-
ne, insbesondere fahrzeugspezifische, Informationen
im Speicher abgelegt werden.
[0063] Vorteilhaft kann der Speicher als flüchtiger
Speicher ausgebildet sein, so daß die Informationen
temporär im Speicher abgelegt werden.
[0064] Die Erfindung wird nun anhand von Ausfüh-
rungsbeispielen unter Bezugnahme auf die beiliegen-
den Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 in schematischer Ansicht eine Straße, auf
der eine erfindungsgemäße Einrichtung zu
Erheben von Nutzungsgebühren installiert
ist; und

Figur 2 ein Ausführungsbeispiel einer Vorrichtung
zum Beschreiben des Speichers einer benut-
zerbezogenen Komponente mit nutzungsbe-
dingten und/oder nutzerbedingten Informa-
tionen und zum Ermitteln und Einziehen von

aus diesen Informationen bestimmten Nut-
zungsgebühren.

[0065] In Figur 1 ist schematisch eine Straße 10 dar-
gestellt, bei der es sich beispielsweise um einen stra-
ßenmautpflichtigen Autobahnabschnitt handeln kann.
Auf der Straße fährt ein Lkw 11, für den eine Straßen-
maut zu entrichten ist.
Die Einrichtung zur Erhebung von Nutzungsgebühren
soll derart ausgebildet sein, daß der Fahrer des Lkws
11 keine kostenintensiven Zusatzgeräte mit sich führen
muß, um die Mautgebühren entrichten zu können. Den-
noch soll auf einfache Weise eine Erhebung der strek-
kenbezogenen Straßenbenutzungsgebühren möglich
sein.
[0066] Dazu sind entlang der Strecke eine Anzahl von
Vorrichtungen 30 zum Beschreiben des Speichers und
zum Ermitteln/Einbeziehen von Gebühren vorgesehen.
Diese Vorrichtungen 30 sind in Form von Terminalauto-
maten ausgebildet. Ein solcher Terminalautomat wird im
Hinblick auf die Figur 2 weiter unten näher beschrieben.
Die Terminalautomaten 30 sind an solchen Stellen ent-
lang der Autobahn positioniert, die dafür besonders prä-
destiniert sind, beispielsweise Grenzübergänge, Rast-
anlagen, Autobahnmeistereien und dergleichen.
[0067] Um eine Nutzungsberechtigung für das Auto-
bahnteilstück 10 zu erhalten, erwirbt der Fahrer des Lk-
ws 11 zunächst eine benutzerbezogene, mobile Kom-
ponente 20, auf der zumindest temporär nutzungsbe-
dingte und/oder nutzerbedingte Informationen abgelegt
sind. Die Komponente 20 fungiert somit als elektroni-
sche Quittung, die vom Fahrer des Lkws 11 mitgeführt
wird. In der elektronischen Quittung sind alle relevanten
Daten, die die Nutzung und die Entrichtung der Nut-
zungsgebühren betreffen, abgespeichert. Jedoch ist
diese elektronische Quittung nicht personalisiert, was
aus Datenschutzgründen besonders vorteilhaft ist.
[0068] Während sich der Lkw 11 über das mautpflich-
tige Autobahnstück 10 bewegt, kann an verschiedenen
Stellen verifiziert werden, ob eine genehmigte Nutzung
vorliegt. Dazu sind eine Reihe von Kontrolleinrichtun-
gen mit Sende-/Empfangseinrichtungen 40, 41 vorge-
sehen. Einige der Sende-/Empfangseinrichtungen 41
sind stationär ausgebildet, und zwar entweder entlang
der Autobahn 10 oder aber auf Brücken 42, die über die
Autobahn 10 geführt ist. Andere Sende-/Empfangsein-
richtungen 40 sind mobil ausgebildet, beispielsweise in-
dem sie in ein Polizeifahrzeug 12 integriert sind.
[0069] Nachfolgend wird nun die Funktionsweise der
erfindungsgemäßen Einrichtung zum Erheben von Nut-
zungsgebühren beschrieben. Bevor der Lkw 11 das
mautpflichtige Autobahnstück 10 befährt, muß der Fah-
rer eine entsprechende Nutzungsberechtigung erwer-
ben.
[0070] Dies geschieht an der Vorrichtung 30, wie sie
beispielsweise in Figur 2 dargestellt ist. Der Lkw-Fahrer
nimmt eine benutzerbezogene und auf eine DSRC-
Kommunikation eingerichtete mobile Komponente 20,
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die über einen Speicher 21 verfügt, und schiebt diese
in eine in der Vorrichtung 31 vorgesehene Einführöff-
nung 33 ein. Anschließend gibt der Lkw-Fahrer über ei-
ne Tastatur 32 nutzungsbedingte und/oder nutzerbe-
dingte Informationen ein, die auf einem Bildschirm 31
zur Kontrolle angezeigt werden. Im vorliegenden Fall
gibt der Lkw-Fahrer beispielsweise an, daß er die Auto-
bahn 10 von einer Position A zu einer Position B befah-
ren will. In der Vorrichtung 30 wird dafür ein entspre-
chend hohes Zeitguthaben berechnet. Dieses Zeitgut-
haben beinhaltet ebenfalls einen bestimmten Zeitüber-
schuß, mittels dessen Notfälle, Staus und dergleichen
pauschal berücksichtigt sind. Zu dem errechneten Zeit-
guthaben wird in der Vorrichtung 30 nach einem vorge-
genen Tarif eine entsprechende Nutzungsgebühr ermit-
telt. Diese Nutzungsgebühr kann vom Lkw-Fahrer an
der Vorrichtung 30 durch eine Geldzahlung entrichtet
werden, wozu diese beispielsweise in Form eines
Münzautomaten ausgebildet ist. Nach Entrichtung der
Nutzungsgebühr wird von der Vorrichtung 30 eine ent-
sprechende Information -beispielsweise ein Kennwort-
im Speicher 21 der benutzerbezogenen Komponente
20 abgelegt.
[0071] Bei dem Speicher 21 handelt es sich vorteilhaft
um einen flüchtigen Speicher, der eine temporäre Span-
nungsversorgung in Form eines oder mehrerer Konden-
satoren aufweist. Entsprechend des gewährten Zeitgut-
habens wird der wenigstens eine Kondensator derart
geladen, daß er sich innerhalb des gewährten Zeitgut-
habens nur soweit entlädt, daß die temporäre Span-
nungsversorgung nicht zusammenbricht. Wenn das er-
worbene Zeitguthaben aufgebraucht ist, wird sich der
Kondensator derart weit entladen haben, daß die tem-
poräre Spannungsversorgung zusammenbricht und der
flüchtige Speicher gelöscht wird.
[0072] Der Lkw-Fahrer nimmt die auf diese Weise be-
schriebene und aufgeladene benutzerbezogene Kom-
ponente 20 an sich und führt diese bei der anschließen-
den Fahrt von A nach B an einer möglichst exponierten
Stelle (z.B: in einem Ablagefach an der Windschutz-
scheibe des Fahrzeugs) mit sich, damit die Komponente
20 von außen drahtlos (per DSRC-Kommunikation) an-
gesprochen werden kann.
[0073] Während seines Wegs wird der Lkw 11 bei-
spielsweise von einer Polizeistreife 12 kontrolliert, die
über eine mobile Kontrolleinrichtung mit einer Sende/
Empfangseinrichtung 40 verfügt. Die Sende-/Emp-
fangseinrichtung 40 kommuniziert per DSRC-Kommu-
nikation mit der benutzerbezogenen, mobilen Kompo-
nente 20. Dazu liest sie den Speicher 21 der benutzer-
bezogenen Komponente 20 aus. Solange sich der Lkw
11 innerhalb des gewährten Nutzungszeitraums befin-
det, kann die Information aus dem flüchtigen Speicher
21 ausgelesen werden, was bedeutet, daß eine ord-
nungsgemäße Nutzung des Autobahnabschnitts 10 ge-
geben ist. Sollte der Lkw 11 den Autobahnabschnitt 10
jedoch außerhalb des gewährten Nutzungszeitraums
befahren, würde der Informationsgehalt im flüchtigen

Speicher 21 auf Grund des Zusammenbruchs der tem-
porären Spannungsversorgung gelöscht. In diesem Fall
würde die benutzerbezogene Komponente 20 auf eine
Anfrage der Sende-/Empfangseinrichtung 40 nicht rea-
gieren. Dann könnte der Lkw 11 aus dem fließenden
Verkehr ausgesondert und einer entsprechenden Über-
prüfung unterzogen werden.

Bezugszeichenliste

[0074]

10 Straße (Autobahn)
11 Lkw
12 Polzeifahrzeug
20 benutzerbezogene, mobile Komponente
21 Speicher
30 Vorrichtung zum Beschreiben des Speichers und

zum Ermitteln/Einziehen von Nutzungsgebühren
31 Bildschirm
32 Tastatur
33 Einführöffnung
40 Sende-/Empfangseinrichtung (mobil)
41 Sende-/Empfangseinrichtung (stationär)
42 Brücke

Patentansprüche

1. Einrichtung zum Erheben von Nutzungsgebühren,
insbesondere von Straßenbenutzungsgebühren,
mit wenigstens einer benutzerbezogenen und auf
eine DSRC-Kommunikation eingerichteten mobilen
Komponente (20), die einen Speicher (21) aufweist,
in dem zumindest temporär nutzungsbedingte und/
oder nutzerbedingte Informationen abgelegt oder
ablegbar sind, wenigstens einer von der benutzer-
bezogenen Komponente (20) separaten Vorrich-
tung (30) zum Beschreiben des Speichers (20) mit
nutzungsbedingten und/oder nutzerbedingten In-
formationen und zum Ermitteln und Einziehen von
aus den nutzungsbedingten und/oder nutzerbe-
dingten Informationen bestimmten Nutzungsge-
bühren und mit wenigstens einer von der/den be-
nutzerbezogenen Komponente(n) (20) separaten
Kontrolleinrichtungen mit Sende-/Empfangsein-
richtung (40, 41) zum Kommunizieren mit der/den
benutzerbezogenen Komponente(n) (20) und zur
Verfifizierung der im Speicher (21) abgelegten nut-
zungsbedingten und/oder nutzerbedingten Infor-
mationen.

2. Einrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die benutzerbezogene Komponente (20) zum
Speichern von nutzungszeitbezogenen und/oder
streckenbezogenen und/oder
benutzerspezifischen und/oder fahrzeugspezifi-
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schen Informationen ausgebildet ist.

3. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß die benutzerbezogene Komponente (20) einen
flüchtigen Speicher (21) aufweist.

4. Einrichtung nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
daß der flüchtige Speicher (21) eine temporäre
Spannungsversorgung aufweist.

5. Einrichtung nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
daß die temporäre Spannungsversorgung in Form
eines oder mehrerer Kondensator(en) realisiert ist.

6. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
daß die benutzerbezogene Komponente (20) als
Speicherkarte, Chip oder Tag ausgebildet ist.

7. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Vorrichtung (30) zum Beschreiben des
Speichers und zum Ermitteln und Einziehen der
Nutzungsgebühren als Terminalautomat ausgebil-
det ist.

8. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Vorrichtung (30) zum Beschreiben des
Speichers (21) und zum Ermitteln und Einziehen
der Nutzungsgebühren eine zentrale Rechnerein-
heit aufweist, die vorzugsweise drahtlos mit einem
Zwischenelement kommuniziert, das mit der benut-
zerbezogenen Komponente (20) über eine Schnitt-
stelle zumindest zeitweilig verbunden ist.

9. Einrichtung nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Zwischenelement als Mobiltelefon oder
mobiler Rechner ausgebildet ist.

10. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Kontrolleinrichtung mit der Sende-/Emp-
fangseinrichtung (40) als Mobileinrichtung ausge-
bildet ist.

11. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Kontrolleinrichtung mit der Sende-/Emp-
fangseinrichtung (41) als stationäre Einrichtung
ausgebildet ist.

12. Verfahren zum Erheben von Nutzungsgebühren,
insbesondere unter Verwendung einer Einrichtung

nach einem der Ansprüche 1 bis 11, mit folgenden
Schritten:

- in wenigstens einer Vorrichtung zum Beschrei-
ben eines Speichers wenigstens einer benut-
zerbezogenen und auf eine DSRC-Kommuni-
kation eingerichteten mobilen Komponente zu-
mindest temporäres Ablegen von nutzungsbe-
dingten und/oder nutzerbedingten Informatio-
nen im Speicher und Ermitteln und Einziehen
von aus den Informationen bestimmten Nut-
zungsgebühren;

- nach dem Einziehen der Nutzungsgebühren
Freischalten der benutzerbezogenen Kompo-
nente;

- späteres und zumindest stichprobenartiges Ve-
rifizieren der im Speicher abgelegten Informa-
tionen über wenigstens eine von der/den be-
nutzerbezogenen Komponente(n) separaten
Kontrolleinrichtung mit Sende/Empfangsein-
richtung, die mit der/den benutzerbezogenen
Komponente(n) kommuniziert.

13. Verfahren nach Anspruch 12.
dadurch gekennzeichnet,
daß über die Vorrichtung zum Beschreiben des
Speichers
nutzungszeitbezogene und/oder streckenbezoge-
ne und/oder benutzerbezogene, insbesondere
fahrzeugspezifische Informationen im Speicher ab-
gelegt werden.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 13,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Informationen temporär im als flüchtiger
Speicher ausgebildeten Speicher abgelegt werden.
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